
Einrichtungen, des Wirtschafts- und des Staatsappara
tes sowie für die Beseitigung von Ursachen aufzugrei
fen, die eine fruchtbringende Arbeit und die normale 
Erholung der Bevölkerung stören.
Die politische und staatsbürgerliche Aktivität der So
wjetmenschen wird immer mehr zu einem der wesent
lichsten Faktoren, die die Verbesserung der gesamten 
Tätigkeit der juristischen Organe, ihre Operativität 
und die Exaktheit ihrer Arbeit fördern.
Regelmäßige Zusammenkünfte der Juristen mit den 
Werktätigen der Betriebe und Baustellen, der Kolcho
sen und Sowchosen, Rechenschaftslegungen der Richter 
vor den Wählern über die Erfüllung ihrer Aufträge — 
all das gehört zur täglichen Praxis der Gerichte und 
anderer Justizeinrichtungen.
Die sowjetischen Rechtspflegeorgane stützen sich auf 
eine gewaltige Armee freiwilliger gesellschaftlicher 
Helfer. Allein die Volksabteilungen für öffentliche Ord
nung haben 4,5 Millionen Angehörige.
Als hohe Pflicht sehen es die sowjetischen Juristen an, 
den Kameradschaftsgerichten; den Volksabteilungen 
für öffentliche Ordnung und anderen ehrenamtlichen 
Organen der Werktätigen, die eine ehrenvolle patrio
tische Pflicht zum Schutze der Rechtsordnung und der 
Normen des sozialistischen Gemeinschaftslebens er
füllen, ständige, größtmögliche Unterstützung zu 
geben.
Das sowjetische. Gesetz schützt die Rechte derer, die 
sich für seinen Schutz einsetzen. Der Kampf gegen die 
Rechtsverletzer ist nicht nur eine moralische Pflicht, 
sondern auch die direkte staatsbürgerliche Pflicht je
des Sowjetmenschen. Das ist auch der Grund, weshalb 
das Beispiel jener Produktionskollektive, Siedlungen, 
Dörfer und Städte unseres Landes, die das Prinzip 
„Leben und arbeiten ohne Rechtsverletzungen“ ver
wirklichen, Zustimmung und Verbreitung verdient.
Das Schicksal all unseres Handelns liegt in den Hän
den der Arbeiterklasse, der Kolchosbauernschaft, der 
werktätigen Intelligenz. Jede neue Etappe des ökono
mischen und kulturellen Aufbaus, jeder Schritt in un
serer Entwicklung zum Kommunismus erfordert ge

setzmäßig die weitere Festigung der Disziplin und Or- 
ganisiertheit aller Mitglieder der Gesellschaft, die be
wußte Erfüllung ihrer gesellschaftlichen und staat
lichen Pflichten.
Man braucht nicht zu betonen, wie wichtig unter die
sen Bedingungen die Erhöhung des Rechtsbewußtseins 
der Sowjetmenschen, die Erziehung aller Bürger unse
res Landes im Geiste tiefer Achtung der Gesetze, der 
Normen und Regeln des sozialistischen Zusammenle
bens sind. Fragen der Erhöhung der Rechtskultur, der 
Propaganda der sowjetischen Gesetze unter den breiten 
Schichten der Bevölkerung hält unsere Partei für eine 
äußerst wichtige gesamtstaatliche Aufgabe.
Für die Rechtserziehung gilt es, das ganze Arsenal der 
ideologischen Mittel — schriftliche und mündliche Pro
paganda, Sichtagitation, Fernsehen, Radio, Film — zu 
nutzen. Einen wesentlichen Beitrag dazu können die 
Verbände der Kulturschaffenden, in erster Linie die 
der Schriftsteller und der Filmkünstler, leisten. 
Gegenstand besonderer Sorge ist die Rechtserziehung 
der jungen Bürger unseres Landes. Hier spielen Fami
lie, Schule, Komsomol und die gesamte sowjetische 
Öffentlichkeit eine bedeutende Rolle. Es ist notwen
dig, daß die sowjetischen Juristen die gesellschaftlichen 
Organisationen bei der Erziehung junger Menschen 
noch aktiver unterstützen und sich dabei ständig um 
die Vervollkommnung der Formen der Rechtserziehung 
der Jugend kümmern.
Die Direktiven und die Beschlüsse des XXIV. Partei
tages der KPdSU eröffnen die Perspektive einer großar
tigen Entwicklung unseres großen sozialistischen Vater
landes und dienen als unversiegbare Quelle schöpferi
scher Begeisterung der Sowjetmenschen. Die Funktio
näre der sowjetischen Justiz sehen ihre erstrangige 
Pflicht darin, dafür zu sorgen, daß unsere Gesetze und 
die ganze praktische Tätigkeit der sowjetischen Justiz 
den Interessen des Staates,.dem Wohl des sowjetischen 
Menschen, unserer allgemeinen siegreichen Bewegung 
zum Kommunismus noch aktiver dienen.
(Aus der sowjetischen Zeitschrift „Mensch und Ge
setz“ Nr. 611971 übersetzt von Heinz Wostry, redak
tionell geringfügig gekürzt.)

Aus der Praxis — für die Praxis

Unterstützung der Betriebe bei der Ausarbeitung 
von Werkleiterordnungen über Ordnung und Sicherheit
Gemäß Art. 3 StGB und zur Durch
setzung des Beschlusses des Minister
rates der DDR über Maßnahmen zur 
weiteren qualitativen Verstärkung 
des Kampfes gegen Straftaten und 
andere Rechtsverletzungen vom
26. November 1969 (vgl. D u f t ,  
NJ 1970 S. 472) sind inzwischen viele 
Betriebsleiter dazu übergegangen, in 
Anweisungen oder Ordnungen Maß
nahmen zur Gewährleistung von 
Ordnung und Sicherheit im Betrieb, 
und zur Bekämpfung und Verhütung 
von Kriminalität und anderen 
Rechtsverletzungen festzulegen. Die 
bisherigen Erfahrungen bestätigen, 
daß Werkleiteranweisungen, die kon
krete und kontrollierbare Aufgaben 
enthalten, bewirken, daß die Durch
setzung von Sicherheit und Ordnung 
zum festen Bestandteil der Lei
tungstätigkeit in den Betrieben wird, 
die erzieherische Arbeit der gesell

schaftlichen Kräfte aktiviert und die 
Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Staatsorganen und gesellschaftlichen 
Organisationen verbessert wird.
Ausgehend von diesen Erfahrungen 
und der Verpflichtung der Rechts
pflegeorgane, die Betriebe bei der 
Verhütung von Straftaten und der 
Erziehung Straffälliger w i r k s a m  
zu unterstützen und dabei auf die 
Vervollkommnung der Leitungstätig
keit und Erziehungsarbeit hinzuwir
ken (Art. 3 Abs. 3 StGB), haben wir 
am Kreisgericht Altenburg überlegt, 
wie wir dazu beitragen können, daß 
zumindest die großen und mittleren 
Betriebe unseres Kreises ebenfalls 
durch konkrete Maßnahmen — fest
gelegt in entsprechenden Dokumen
ten (Anweisungen oder Vereinbarun
gen) — die komplexe Bekämpfung 
und Vorbeugung der Kriminalität 
und anderer Rechtsverletzungen si

chern und die Grundsätze des Art. 3 
StGB sowie des Beschlusses des Mi
nisterrates vom 26. November 1969 
durchsetzen.
Hinzu kam, daß wir bis Anfang des 
Jahres 1970 mit der Qualität der Mit
wirkung der gesellschaftlichen 
Kräfte in Strafverfahren und mit der 
Tätigkeit der Schöffenkollektive 
durchaus nicht zufrieden sein konn
ten. So gab es z. B. Schöffenkollek
tive, die ohne jede betriebliche Un
terstützung tätig waren. Immer wie
der stießen wir auch auf die Tatsa
che, daß die zahlreichen gesellschaft
lichen Kräfte in den Betrieben, die 
auf dem Gebiet der Rechtspflege so
wie der Ordnung und Sicherheit 
tätig sind, teilweise völlig isoliert 
voneinander, ohne Kenntnis der 
komplexen Aufgaben und oftmals 
ohne jede Unterstützung durch den 
Betrieb arbeiten.
Auf Grund dieser Situation faßten 
wir unsere Erfahrungen zu Hinwei
sen für die inhaltliche Gestaltung 
von Werkleiterordnungen oder Ver-
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